
 

Seite 1 von 10 

Virtuelle Hauptversammlung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft am 
28. Juli 2022 

 
Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1 und den §§ 127, 
131 Abs. 1 Aktiengesetz sowie § 1 GesRuaCOVBekG 

 
Die Einberufung der virtuellen Hauptversammlung enthält bereits Angaben zu den Rechten der Aktio-
näre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1 und §§ 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz sowie § 1 des Gesetzes über 
Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht 
zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-19- Pandemie vom 27. März 2020, das zuletzt durch Arti-
kel 15 des Gesetzes vom 10. September 2021 geändert worden ist, („GesRuaCOVBekG“). 

Die nachfolgenden Ausführungen dienen (ergänzend zu den in der Einberufung der virtuellen Haupt-
versammlung bereits enthaltenen Angaben) der weiteren Erläuterung zu Rechten der Aktionäre. 

 

1. Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 Aktiengesetz 
 

Aktionäre, deren Anteile allein oder zusammen den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 errei-
chen (Anmerkung: Die andere, vom Gesetz genannte Alternative „Aktionäre, deren Anteile zu-
sammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals […] erreichen“ – das entspräche bei der WCM 
Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung EUR 
7.524.140,35 bzw. 7.524.141 Stückaktien – kommt nicht zur Anwendung, da jeweils der niedri-
gere Schwellenwert gilt), können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt 
und bekannt gemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss gemäß § 122 Abs. 2 Satz 2 Akti-
engesetz eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

 
Ergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft schriftlich mindestens 30 Tage vor der Hauptver-
sammlung – der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzu-
rechnen –, also bis spätestens 

 

27. Juni 2022 
24:00 Uhr (MESZ) 

 
zugehen. Später zugehende Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. Die Aktionäre 
werden gebeten, entsprechende Ergänzungsverlangen an die folgende Adresse zu richten: 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft Vorstand 
c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 

80637 München Deutschland 
 

Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 Satz 1, Abs. 1 Satz 3 Aktiengesetz nachzuweisen, 
dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs des Verlangens bei der Gesellschaft 
Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Er-
gänzungsverlangen halten, wobei § 70 Aktiengesetz für die Berechnung der Aktienbesitzzeit An-
wendung findet. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonnabend oder einem Feiertag auf 
einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 
bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht entsprechend anzuwenden. 

 
Bekanntzumachende Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung werden – soweit sie nicht be-
reits mit der Einberufung bekannt gemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens 
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im Bundesanzeiger bekannt gemacht und solchen Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei 
denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Informationen in der gesamten Europäi-
schen Union verbreiten. Sie werden außerdem auf der Internetseite der WCM Beteiligungs- und 
Grundbesitz-Aktiengesellschaft unter 

 
https://ir.wcm.de/#hauptversammlung 

bekannt gemacht und den Aktionären mitgeteilt. 
 
Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes lauten wie 
folgt: 

 
§ 122 Aktiengesetz – Einberufung auf Verlangen einer Minderheit (Auszug) 

 
(1) Die Hauptversammlung ist einzuberufen, wenn Aktionäre, deren Anteile zusammen den 

zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangen; das Verlangen ist an den Vorstand zu richten. Die 
Satzung kann das Recht, die Einberufung der Hauptversammlung zu verlangen, an eine 
andere Form und an den Besitz eines geringeren Anteils am Grundkapital knüpfen. Die An-
tragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zu-
gangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über den Antrag halten. § 121 Abs. 7 ist entsprechend anzuwenden. 

 

(2) In gleicher Weise können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des 
Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von 500.000 Euro erreichen, verlangen, dass Ge-
genstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen 
Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Ver-
langen im Sinne des Satzes 1 muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage, bei bör-
sennotierten Gesellschaften mindestens 30 Tage vor der Versammlung zugehen; 
der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. 

 
§ 121 Aktiengesetz - Allgemeines (Auszug) 

 
(7) Bei Fristen und Terminen, die von der Versammlung zurückberechnet werden, ist der Tag 

der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verlegung von einem Sonntag, einem Sonn-
abend oder einem Feiertag auf einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werk-
tag kommt nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind nicht 
entsprechend anzuwenden. Bei nichtbörsennotierten Gesellschaften kann die Satzung 
eine andere Berechnung der Frist bestimmen. 

 
§ 124 Aktiengesetz - Bekanntmachung von Ergänzungsverlangen; Vorschläge zur Beschlussfas-
sung (Auszug) 

 
(1)  Hat die Minderheit nach § 122 Abs. 2 verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt werden, so sind diese entweder bereits mit der Einberufung oder andernfalls un-
verzüglich nach Zugang des Verlangens bekannt zu machen. § 121 Abs. 4 gilt sinngemäß; 
zudem gilt bei börsennotierten Gesellschaften § 121 Abs. 4a entsprechend. Bekanntma-
chung und Zuleitung haben dabei in gleicher Weise wie bei der Einberufung zu erfolgen. 

 
§ 70 Aktiengesetz – Berechnung der Aktienbesitzzeit 
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Ist die Ausübung von Rechten aus der Aktie davon abhängig, dass der Aktionär während 
eines bestimmten Zeitraums Inhaber der Aktie gewesen ist, so steht dem Eigentum ein 
Anspruch auf Übereignung gegen ein Kreditinstitut, ein Finanzdienstleistungsinstitut, ein 
Wertpapierinstitut oder ein nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder 
Absatz 7 des Kreditwesengesetzes tätiges Unternehmen gleich. Die Eigentumszeit eines 
Rechtsvorgängers wird dem Aktionär zugerechnet, wenn er die Aktie unentgeltlich, von 
seinem Treuhänder, als Gesamtrechtsnachfolger, bei Auseinandersetzung einer Gemein-
schaft oder bei einer Bestandsübertragung nach § 13 des Versicherungsaufsichtsgesetzes 
oder § 14 des Gesetzes über Bausparkassen erworben hat. 

 
2. Gegenanträge und Wahlvorschläge gemäß der §§ 126, 127 Aktiengesetz und § 1 Abs. 1 und 

Abs. 2 GesRuaCOVBekG 
 

Die Aktionäre können zudem Gegenanträge gegen einen oder mehrere Vorschläge von Vorstand 
und/oder Aufsichtsrat zu bestimmten Punkten der Tagesordnung stellen sowie Wahlvorschläge 
zur Wahl des Abschlussprüfers (Tagesordnungspunkt 5) und zu Wahlen von Mitgliedern des Auf-
sichtsrats unterbreiten. 

 
Gegenanträge im Sinne von § 126 Aktiengesetz und Wahlvorschläge im Sinne von § 127 Aktienge-
setz von Aktionären, die der Gesellschaft unter 
der nachstehend angegebenen Adresse mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung – der 
Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung sind dabei nicht mitzurechnen –, also bis 
spätestens zum Ablauf des 

 
13. Juli 2022 

24:00 Uhr (MESZ) 
 

zugegangen sind, werden einschließlich des Namens des Aktionärs, einer etwaigen Begründung, 
die jedenfalls aber für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist, und einer etwaigen Stellungnahme 
der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Ak-
tiengesellschaft unter 

 
https://ir.wcm.de/#hauptversammlung 

 
zugänglich gemacht (§§ 126 Abs. 1 Satz 3, 127 Satz 1 Aktiengesetz). 

 
Die Gesellschaft kann davon absehen, einen Gegenantrag (nebst etwaiger Begründung) oder 
Wahlvorschlag zugänglich zu machen, wenn einer der Ausschlusstatbestände des § 126 Abs. 2 
Aktiengesetz (bei Gegenanträgen und Wahlvorschlägen) oder des § 127 Satz 3 Aktiengesetz (bei 
Wahlvorschlägen) vorliegt. 

 
Gegenanträge (nebst etwaiger Begründung) und Wahlvorschläge von Aktionären zur Hauptver-
sammlung sind jeweils ausschließlich an die folgende Adresse zu richten: 

 
WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft Vorstand 

c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee 10 
80637 München Deutschland 

E-Mail: antraege@linkmarketservices.de 
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Anderweitig adressierte Gegenanträge/Wahlvorschläge werden nicht zugänglich gemacht. 
 

Aktionäre werden gebeten, ihre im Zeitpunkt der Übersendung des Gegenantrags oder Wahl-
vorschlags bestehende Aktionärseigenschaft nachzuweisen. 

 
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären, die nach §§ 126, 127 Aktiengesetz zugäng-
lich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder 
den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär seinen Anteilsbesitz ordnungsgemäß nachgewiesen 
hat und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

 
Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes, die auch be-
stimmen, unter welchen Voraussetzungen davon abgesehen werden kann, Gegenanträge und 
Wahlvorschläge zugänglich zu machen, lauten wie folgt: 
 
§ 126 Aktiengesetz – Anträge von Aktionären 

 
(1) Anträge von Aktionären einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung und ei-

ner etwaigen Stellungnahme der Verwaltung sind den in § 125 Abs. 1 bis 3 genannten Be-
rechtigten unter den dortigen Voraussetzungen zugänglich zu machen, wenn der Aktionär 
mindestens 14 Tage vor der Versammlung der Gesellschaft einen Gegenantrag gegen ei-
nen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-
nung mit Begründung an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse übersandt hat. 
Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Bei börsennotierten Gesellschaften hat das 
Zugänglichmachen über die Internetseite der Gesellschaft zu erfolgen. § 125 Abs. 3 gilt 
entsprechend. 

 
(2) Ein Gegenantrag und dessen Begründung brauchen nicht zugänglich gemacht zu werden, 

 
1. soweit sich der Vorstand durch das Zugänglichmachen strafbar machen würde, 

 
2. wenn der Gegenantrag zu einem gesetz- oder satzungswidrigen Beschluss der 

Hauptversammlung führen würde, 
 

3. wenn die Begründung in wesentlichen Punkten offensichtlich falsche oder irrefüh-
rende Angaben oder wenn sie Beleidigungen enthält, 

 
4. wenn ein auf denselben Sachverhalt gestützter Gegenantrag des Aktionärs bereits 

zu einer Hauptversammlung der Gesellschaft nach § 125 zugänglich gemacht wor-
den ist, 

 
5. wenn derselbe Gegenantrag des Aktionärs mit wesentlich gleicher Begründung in 

den letzten fünf Jahren bereits zu mindestens zwei Hauptversammlungen der Ge-
sellschaft nach § 125 zugänglich gemacht worden ist und in der Hauptversammlung 
weniger als der zwanzigste Teil des vertretenen Grundkapitals für ihn gestimmt hat, 

 
6. wenn der Aktionär zu erkennen gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teil-

nehmen und sich nicht vertreten lassen wird, oder 
 

7. wenn der Aktionär in den letzten zwei Jahren in zwei Hauptversammlungen einen 
von ihm mitgeteilten Gegenantrag nicht gestellt hat oder nicht hat stellen lassen. 
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Die Begründung braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn sie insgesamt mehr 
als 5.000 Zeichen beträgt. 

 
(3) Stellen mehrere Aktionäre zu demselben Gegenstand der Beschlussfassung Gegenan-

träge, so kann der Vorstand die Gegenanträge und ihre Begründungen zusammenfassen. 
 
§ 127 Aktiengesetz – Wahlvorschläge von Aktionären (Auszug) 

 
Für den Vorschlag eines Aktionärs zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern gilt § 126 sinngemäß. Der Wahlvorschlag braucht nicht begründet zu wer-
den. Der Vorstand braucht den Wahlvorschlag auch dann nicht zugänglich zu machen, 
wenn der Vorschlag nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 und § 125 Abs. 1 Satz 5 
enthält. […] 

 
§ 124 Abs. 3 Satz 4 Aktiengesetz 

 
Der Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder Prüfern hat deren Namen, aus-
geübten Beruf und Wohnort anzugeben. 

 
§ 125 Abs. 1 Satz 5 Aktiengesetz 

 
Bei börsennotierten Gesellschaften sind einem Vorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmit-
gliedern Angaben zu deren Mitgliedschaft in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsrä-
ten beizufügen; Angaben zu ihrer Mitgliedschaft in vergleichbaren in- und ausländischen 
Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen sollen beigefügt werden. 

 
§ 1 Abs. 2 Satz 3 GesRuaCOVBekG 

 
Anträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengeset-
zes zugänglich zu machen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den An-
trag stellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legiti-
miert und zur Hauptversammlung angemeldet ist. 

 
3. Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 

GesRuaCOVBekG 
 

Gemäß § 131 Abs. 1 Aktiengesetz ist jedem Aktionär auf Verlangen in der Hauptversammlung 
Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft, einschließlich der rechtlichen und geschäftli-
chen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen, der Lage des Konzerns 
und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, zu geben, soweit sie zur sachge-
mäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Auskunftsver-
weigerungsrecht besteht. 

 
Da die Hauptversammlung am 28. Juli 2022 als virtuelle Hauptversammlung ohne eine physische 
Präsenz der Aktionäre abgehalten wird, können die Aktionäre am Ort der Hauptversammlung 
kein Auskunftsverlangen stellen. In der vorliegenden virtuellen Hauptversammlung findet des-
halb die Sonderregelung des § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3, Satz 2 GesRuaCOVBekG Anwendung. Den 
Aktionären muss nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 GesRuaCOVBekG ein Fragerecht im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation eingeräumt werden. Nach § 1 Abs. 2 Satz 2 GesRuaCOVBekG entschei-
det der Vorstand nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beantwortet; er kann 
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auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versammlung im Wege elektroni-
scher Kommunikation einzureichen sind. 

 
Vorliegend können die Aktionäre, wenn sie ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptversamm-
lung angemeldet sind, selbst oder durch einen Bevollmächtigten Fragen einreichen. 

 
Der Vorstand hat entschieden, dass alle Fragen vor der virtuellen Hauptversammlung und bis 
spätestens 

 
26. Juli 2022 

24:00 Uhr (MESZ) 
 

im Wege elektronischer Kommunikation in deutscher Sprache unter Nutzung des passwortge-
schützten Online-Portals auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 
https://ir.wcm.de/#hauptversammlung 

 
gemäß dem dafür vorgesehenen Verfahren einzureichen sind. 

 
Das Stellen von Fragen nach Ablauf der vorstehend genannten Frist und während der virtuellen 
Hauptversammlung ist nicht vorgesehen. Die Beantwortung der Fragen erfolgt „in“ der Ver-
sammlung, sofern nicht Fragen schon vorab auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

 
https://ir.wcm.de/#hauptversammlung beantwortet worden sind. 

Die diesen Aktionärsrechten zugrundeliegenden Regelungen des Aktiengesetzes, der Satzung 
und des GesRuaCOVBekG, die auch bestimmen, unter welchen Voraussetzungen der Vorstand 
von der Beantwortung von Fragen absehen kann, lauten wie folgt: 

 
§ 131 AktG - Auskunftsrecht des Aktionärs 

 
(1) Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung des 
Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch 
auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbunde-
nen Unternehmen. Macht eine Gesellschaft von den Erleichterungen nach § 266 Absatz 1 
Satz 3, § 276 oder § 288 des Handelsgesetzbuchs Gebrauch, so kann jeder Aktionär verlan-
gen, dass ihm in der Hauptversammlung über den Jahresabschluss der Jahresabschluss in 
der Form vorgelegt wird, die er ohne diese Erleichterungen hätte. Die Auskunftspflicht des 
Vorstands eines Mutterunternehmens (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs) in der 
Hauptversammlung, der der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt wer-
den, erstreckt sich 5 auch auf die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss ein-
bezogenen Unternehmen. 

 

(2) Die Auskunft hat den Grundsätzen einer gewissenhaften und getreuen Rechenschaft zu 
entsprechen. Die Satzung oder die Geschäftsordnung gemäß § 129 kann den Ver-
sammlungsleiter ermächtigen, das Frage- und Rederecht des Aktionärs zeitlich an-
gemessen zu beschränken, und Näheres dazu bestimmen. 

 
(3) Der Vorstand darf die Auskunft verweigern, 
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1. soweit die Erteilung der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 

geeignet ist, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen; 

 
2. soweit sie sich auf steuerliche Wertansätze oder die Höhe einzelner Steuern be-

zieht; 
 

3. über den Unterschied zwischen dem Wert, mit dem Gegenstände in der Jahresbi-
lanz angesetzt worden sind, und einem höheren Wert dieser Gegenstände, es sei 
denn, daß die Hauptversammlung den Jahresabschluß feststellt; 

 
4. über die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, soweit die Angabe dieser Me-

thoden im Anhang ausreicht, um ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft im Sinne des § 
264 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs zu vermitteln; dies gilt nicht, wenn die Haupt-
versammlung den Jahresabschluß feststellt; 

 
5. soweit sich der Vorstand durch die Erteilung der Auskunft strafbar machen würde; 

 
6. soweit bei einem Kreditinstitut, einem Finanzdienstleistungsinstitut oder einem 

Wertpapierinstitut Angaben über angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden sowie vorgenommene Verrechnungen im Jahresabschluß, Lagebericht, Kon-
zernabschluß oder Konzernlagebericht nicht gemacht zu werden brauchen; 

 
7. soweit die Auskunft auf der Internetseite der Gesellschaft über mindestens sieben 

Tage vor Beginn und in der Hauptversammlung durchgängig zugänglich ist. 
 

Aus anderen Gründen darf die Auskunft nicht verweigert werden. 
 

(4) Ist einem Aktionär wegen seiner Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der 
Hauptversammlung gegeben worden, so ist sie jedem anderen Aktionär auf dessen Ver-
langen in der Hauptversammlung zu geben, auch wenn sie zur sachgemäßen Beurteilung 
des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Der Vorstand darf die Auskunft 
nicht nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 bis 4 verweigern. Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn ein 
Tochterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 des Handelsgesetzbuchs), ein Gemeinschaftsunter-
nehmen (§ 310 Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) oder ein assoziiertes Unternehmen (§ 311 
Abs. 1 des Handelsgesetzbuchs) die Auskunft einem Mutterunternehmen (§ 290 Abs. 1, 2 
des Handelsgesetzbuchs) zum Zwecke der Einbeziehung der Gesellschaft in den Konzern-
abschluß des Mutterunternehmens erteilt und die Auskunft für diesen Zweck benötigt 
wird. 

 
(5) Wird einem Aktionär eine Auskunft verweigert, so kann er verlangen, daß seine Frage und 

der Grund, aus dem die Auskunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Ver-
handlung aufgenommen werden. 
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§ 15 der Satzung der WCM Beteiligungs- und Grundbesitz- Aktiengesellschaft (Auszug) 
 

(3) Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats und im Falle 
seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats. Der Vorsitzende 
des Aufsichtsrats – und im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende Vorsitzende des 
Aufsichtsrats – kann an seiner Stelle ein anderes Mitglied des Aufsichtsrats, einen Aktio-
när oder Aktionärsvertreter oder eine sonstige qualifizierte Person zum Versammlungs-
leiter bestimmen. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch der 
stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats anwesend sind und keine andere Person 
nach Satz 2 bestimmt haben, wird der Versammlungsleiter durch die anwesenden Aktio-
näre mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gewählt. 

 
(4) Der Vorsitzende bestimmt die Form und die weiteren Einzelheiten der Abstimmung. 

 
(5) Der Versammlungsleiter kann eine von der Ankündigung der Tagesordnung abweichende 

Reihenfolge der  Verhandlungsgegenstände bestimmen. 
 

(6) Der Vorsitzende kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen be-
schränken. Er ist insbesondere berechtigt, zu Beginn der Hauptversammlung oder wäh-
rend ihres Verlaufs einen zeitlich angemessenen Rahmen für den ganzen Hauptversamm-
lungsverlauf, für einzelne Tagesordnungspunkte oder für einzelne Redner zu setzen. 

 
GesRuaCOVBekG (Auszug) 

 
§ 1 Aktiengesellschaften; Kommanditgesellschaften auf Aktien; Europäische Gesellschaften (SE); 
Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit 

 
(1) Die Entscheidungen über die Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung im Wege 

elektronischer Kommunikation nach 
§ 118 Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes (elektronische Teilnahme), die Stimmabgabe im 
Wege elektronischer Kommunikation nach § 118 Absatz 2 des Aktiengesetzes (Briefwahl), 
die Teilnahme von Mitgliedern des Aufsichtsrats im Wege der Bild- und Tonübertragung 
nach § 118 Absatz 3 Satz 2 des Aktiengesetzes und die Zulassung der Bild- und Tonüber-
tragung nach § 118 Absatz 4 des Aktiengesetzes kann der Vorstand der Gesellschaft auch 
ohne Ermächtigung durch die Satzung oder eine Geschäftsordnung treffen. 

 
(2) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Versammlung ohne physische Präsenz der Akti-

onäre oder ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, so-
fern 
 
1. die Bild- und Tonübertragung der gesamten Versammlung erfolgt, 

 
2. die Stimmrechtsausübung der Aktionäre über elektronische Kommunikation (Brief-

wahl oder elektronische Teilnahme) sowie Vollmachtserteilung möglich ist, 
 

3. den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation einge-
räumt wird, 

 
4. den Aktionären, die ihr Stimmrecht nach Nummer 2 ausgeübt haben, in Abwei-

chung von § 245 Nummer 1 des Aktiengesetzes unter Verzicht auf das Erfordernis 
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des Erscheinens in der Hauptversammlung eine Möglichkeit zum Widerspruch ge-
gen einen Beschluss der Hauptversammlung eingeräumt wird. 

 
Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er Fragen beant-
wortet; er kann auch vorgeben, dass Fragen bis spätestens einen Tag vor der Versamm-
lung im Wege elektronischer Kommunikation einzureichen sind. Anträge oder Wahlvor-
schläge von Aktionären, die nach § 126 oder § 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu ma-
chen sind, gelten als in der Versammlung gestellt, wenn der den Antrag stellende oder den 
Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär ordnungsgemäß legitimiert und zur Hauptver-
sammlung angemeldet ist. 

 
(3) Abweichend von § 123 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 5 des Aktiengesetzes kann der 

Vorstand entscheiden, die Hauptversammlung spätestens am 21. Tag vor dem Tag der 
Versammlung einzuberufen. Abweichend von § 123 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes hat 
sich der Nachweis des Anteilsbesitzes bei börsennotierten Gesellschaften auf den Beginn 
des zwölften Tages vor der Versammlung zu beziehen und muss bei Inhaberaktien der 
Gesellschaft an die in der Einberufung hierfür mitgeteilte Adresse bis spätestens am vier-
ten Tag vor der Hauptversammlung zugehen, soweit der Vorstand in der Einberufung der 
Hauptversammlung keine kürzere Frist für den Zugang des Nachweises bei der Gesell-
schaft vorsieht; abweichende Satzungsbestimmungen sind unbeachtlich. Im Fall der Ein-
berufung mit verkürzter Frist nach Satz 1 hat die Mitteilung nach § 125 Absatz 1 Satz 1 des 
Aktiengesetzes spätestens zwölf Tage vor der Versammlung und die Mitteilung nach § 125 
Absatz 2 des Aktiengesetzes hat an die zu Beginn des zwölften Tages vor der Hauptver-
sammlung im Aktienregister Eingetragenen zu erfolgen. Abweichend von § 122 Absatz 2 
des Aktiengesetzes müssen Ergänzungsverlangen im vorgenannten Fall mindestens 14 
Tage vor der Versammlung der Gesellschaft zugehen. 

 

(4) Abweichend von § 59 Absatz 1 des Aktiengesetzes kann der Vorstand auch ohne Ermäch-
tigung durch die Satzung entscheiden, einen Abschlag auf den Bilanzgewinn nach Maß-
gabe von § 59 Absatz 2 des Aktiengesetzes an die Aktionäre zu zahlen. Satz 1 gilt entspre-
chend für eine Abschlagszahlung auf die Ausgleichszahlung (§ 304 des Aktiengesetzes) an 
außenstehende Aktionäre im Rahmen eines Unternehmensvertrags. 

 
(5) Der Vorstand kann entscheiden, dass die Hauptversammlung abweichend von § 175 Ab-

satz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes innerhalb des Geschäftsjahres stattfindet. 
 

(6) Die Entscheidungen des Vorstands nach den Absätzen 1 bis 5 bedürfen der Zustimmung 
des Aufsichtsrats. Abweichend von § 
108 Absatz 4 des Aktiengesetzes kann der Aufsichtsrat den Beschluss über die Zustimmung 
ungeachtet der Regelungen in der Satzung oder der Geschäftsordnung ohne physische 
Anwesenheit der Mitglieder schriftlich, fernmündlich oder in vergleichbarer Weise vor-
nehmen. 

 
(7) Die Anfechtung eines Beschlusses der Hauptversammlung kann unbeschadet der Rege-

lung in § 243 Absatz 3 Nummer 1 des Aktiengesetzes auch nicht auf Verletzungen von § 
118 Absatz 1 Satz 3 bis 5, Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 4 des Aktiengesetzes, die Verletzung 
von Formerfordernissen für Mitteilungen nach § 125 des Aktiengesetzes sowie nicht auf 
eine Verletzung von Absatz 2 gestützt werden, es sei denn, der Gesellschaft ist Vorsatz 
nachzuweisen. 

 



 

Seite 10 von 10 

[…] 
 

§ 7 Anwendungsbestimmungen 
 

(1)  § 1 ist auf Hauptversammlungen und Abschlagszahlungen auf den Bilanzgewinn anzuwen-
den, die bis einschließlich 31. August 2022 stattfinden. 

 

[…] 
 

Berlin, im Juni 2022 

WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-Aktiengesellschaft 
– Der Vorstand – 


